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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.	�in welcher Höhe bislang Kosten für die „Baden-Württemberg – THE LÄND“-
Kampagne angefallen sind (bitte aufgeschlüsselt nach Kostenblöcken für 
(Werbe-)Agenturen, Merchandiseprodukte, Werbung in Printmedien, Online-
medien, Social Media, Veranstaltungen, Plakatierungen sowie ggfs. sonstige 
werbewirksame Maßnahmen wie Banner, Aufsteller, Container, Gestaltungen 
von Verkehrsflächen, Fassaden etc. unter jeweiliger Nennung dieser);

2.	�sofern die in der Antwort auf Ziffer 1 benannten Kosten 21 Millionen Euro 
unterschreiten, welche weiteren Kosten bereits in die kommunizierten 21 Mil-
lionen Euro Gesamtkosten der Kampagne mit einkalkuliert sind (bitte aufge-
schlüsselt nach Art und voraussichtlichem Fälligkeitsdatum der weiteren Kos-
ten);  

3.	�welchen weiteren (finanziellen) Umfang sie mit dieser Kampagne in den kom-
menden vier Jahren anstrebt (bitte aufgeschlüsselt nach Dauer, ggfs. weiterer, 
die kommunizierten 21 Millionen Euro überschreitender Kosten sowie Grad 
der Internationalisierung mit Fortschreiten der Kampagne unter Darlegung der 
dafür angestrebten Maßnahmen und ihrer veranschlagten Kosten); 

4.	�inwieweit sie in der laufenden Kampagnenplanung ausgehend vom ursprüng-
lichen Konzept bei Ausschreibung bis zum heutigen Tage signifikante Kür-
zungen oder Erhöhungen hinsichtlich der finanziellen Mittel vorgenommen hat 
(bitte ggfs. unter Darlegung, wann und hinsichtlich welcher Maßnahmen Kos-
tenerhöhungen bzw. -senkungen vorgenommen wurden); 

Antrag
des Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke u. a. FDP/DVP

und
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  5.	�inwieweit sie für die Planung der Kampagne Kampagnen anderer Bundeslän-
der aus den vergangenen drei Jahren zum Vergleich herangezogen hat (ggfs. 
unter Benennung dieser Kampagnen sowie der Kosten dieser);

  6.	�welchen Sinn und Zweck sie mit der Kampagne verfolgt (bitte unter Darle-
gung der Evaluationsergebnisse aus der Vorgängerkampagne, Aufschlüsse-
lung nach Zielgruppen sowie Maßnahmen für die Erreichung dieser Zielgrup-
pen);

  7.	welchen Return on Invest sie durch die Kampagne erwartet;

  8.	�nach welchen Kriterien sie unter Beteiligung welcher Akteure die Kampagne 
auf den Weg gebracht hat (auch hinsichtlich der erfolgten Ausschreibungen, 
der Partnerwahl hinsichtlich der Umsetzung sowie bei der Ideengebung be-
teiligter Akteure und Institutionen);  

  9.	�wie viele Fachkräfte ihr bekannt sind, die aufgrund der Vorgängerkampagne 
„Wir können alles. Außer Hochdeutsch“ für den baden-württembergischen 
Arbeitsmarkt gewonnen werden konnten (bitte aufgeschlüsselt nach Branche 
und Herkunft);

10.	�inwieweit ihr für die als „Guerilla-Marketing“ zu wertenden Aktionen im Zu-
sammenhang mit der Kampagne vor deren Vorstellung am 29. Oktober 2021 
begangene Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten bekannt sind (bitte unter 
Darstellung, inwieweit diese von staatlichen Stellen bereits als bußgeldbe-
wehrte Ordnungswidrigkeit geahndet wurden, inwieweit ihr bekannt ist, ob 
staatliche Stellen nach der Präsentation der Kampagne auf Bußgelder verzich-
ten, mit welchen Kosten sie diesbezüglich für welche Aktionen noch rechnet 
und wie diese abgerechnet werden [bitte aufgeschlüsselt nach einzelnen Ak
tionen/Tatbeständen, bspw. rechtswidrige Plakatierung von Ortsschild in Ge-
meinde xy], damit einhergehenden Bußgeldern und für die Bearbeitung ange-
fallenen Mannstunden in den jeweils betroffenen Stellen);

11.	�wer die in der Stellungnahme auf Ziffer 10 aufgeführten Aktionen beauftragt 
hat, und wie sie die Aussage bewertet, dass das Land als oberste Rechtsauf-
sicht vorsätzlich Ordnungswidrigkeiten in den Kommunen begeht;   

12.	�nach welchen Vergabemodalitäten die im „Fänshop“ erwerbbaren Merchan-
dise-Produkte sowie „Fänartikel“ sowie die aktuell im Umlauf befindlichen 
Werbeartikel wie Plakate, Banner etc. vergeben bzw. bestellt wurden (bitte 
zusätzlich aufgeschlüsselt nach Artikel, Unternehmenssitz sowie Produktions-
standort des jeweiligen Artikels, bei Textilprodukten bitte zudem unter An-
gabe, inwieweit nachhaltige Produktionsweisen sichergestellt sind sowie unter 
Angabe der Herkunft der Stoffe)

13.	wie die kostenfrei im „Fänshop“ erhältlichen Produkte finanziert werden;

14.	�inwieweit sie eine teilweise Refinanzierung der Kampagne durch die im 
„Fänshop“ erwerbbaren Produkte anstrebt oder ggfs. die nicht kostenfrei er-
werbbaren Produkte vonseiten des Landes subventioniert werden;

15.	�wie sie sich zu der von der Gewerkschaft ver.di, dem Bund der Steuerzahler 
sowie der Grünen Jugend am 29. Oktober 2021 geäußerten Kritik an der Kam-
pagne positioniert.

4.11.2021

Dr. Rülke, Bonath, Haag, Dr. Jung, Dr. Schweickert, Hoher, Scheerer,
Reith, Haußmann, Weinmann, Karrais, Fischer, Goll FDP/DVP
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B e g r ü n d u n g

Am 29. Oktober 2021 wurde die neue Dachmarkenkampagne „Baden-Württem-
berg – THE LÄND“ vorgestellt. Nach Angaben des Staatsministeriums kostet 
diese 21 Millionen Euro und soll insbesondere der Fachkräfteakquise dienen. Der 
Antrag soll einige Hintergründe zur frisch präsentierten Kampagne beleuchten.

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 20. Dezember 2021 Nr. II-0222. nimmt das Staatsministerium 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen zu dem Antrag wie folgt 
Stellung:

1.	�in welcher Höhe bislang Kosten für die „Baden-Württemberg – THE LÄND“-
Kampagne angefallen sind (bitte aufgeschlüsselt nach Kostenblöcken für (Wer-
be-)Agenturen, Merchandiseprodukte, Werbung in Printmedien, Onlinemedien, 
Social Media, Veranstaltungen, Plakatierungen sowie ggfs. sonstige werbe-
wirksame Maßnahmen wie Banner, Aufsteller, Container, Gestaltungen von 
Verkehrsflächen, Fassaden etc. unter jeweiliger Nennung dieser);

Im Folgenden werden Kostenblöcke dargestellt, wie sie auch im internen Kosten-
controlling gebildet wurden. Diese orientieren sich am Vorgehen innerhalb der 
Kampagne. Die Kostenblöcke entsprechen den Planungen im Budget und sind 
noch nicht komplett abgerechnet, sodass es noch zu Verschiebungen kommen 
kann. Es sind auch Planungskosten für Maßnahmen im Jahr 2022 enthalten.

_____________________________________

*)	�Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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2.	�sofern die in der Antwort auf Ziffer 1 benannten Kosten 21 Millionen Euro 
unterschreiten, welche weiteren Kosten bereits in die kommunizierten 21 Mil-
lionen Euro Gesamtkosten der Kampagne mit einkalkuliert sind (bitte aufge-
schlüsselt nach Art und voraussichtlichem Fälligkeitsdatum der weiteren Kos-
ten);

3.	�welchen weiteren (finanziellen) Umfang sie mit dieser Kampagne in den kom-
menden vier Jahren anstrebt (bitte aufgeschlüsselt nach Dauer, ggfs. weiterer, 
die kommunizierten 21 Millionen Euro überschreitender Kosten sowie Grad 
der Internationalisierung mit Fortschreiten der Kampagne unter Darlegung 
der dafür angestrebten Maßnahmen und ihrer veranschlagten Kosten);

Die Fragen 2 und 3 werden wegen des sachlichen Zusammenhangs gemeinsam 
beantwortet:

Die bei Frage 1 dargestellten Kostenblöcke beziehen sich auf das Jahr 2021 und 
die Vorbereitung des Jahres 2022. Für das Jahr 2021 standen im Staatshaushalts-
plan für die Umsetzung der Kampagne Mittel in Höhe von 6,7 Mio. Euro be-
reit. Für die Ausschreibung der Kampagne wurden im Staatshaushaltsplan 2020 
bereits 0,3 Mio. Euro aus den bereitgestellten Haushaltsmitteln zur Verfügung 
gestellt. Für die Jahre 2022 und 2023 stehen jeweils weitere 7 Mio. Euro für die 
Dachmarkenkampagne THE LÄND zur Verfügung. Eine präzise Verteilung der 
Haushaltsmittel auf einzelne Kostenblöcke für die Jahre 2022 und 2023 liegt noch 
nicht vor. Über das Jahr 2023 hinaus sind keine finanziellen Mittel bereitgestellt 
bzw. eingeplant.

Das Gesamtziel der neuen Dachmarkenkampagne ist die Bewerbung des Stand-
orts Baden-Württemberg sowie Ansprache von Fachkräften weltweit. Eine Ska-
lierung für die Internationalisierung wurde nicht vorgenommen.

4.	�inwieweit sie in der laufenden Kampagnenplanung ausgehend vom ursprüng
lichen Konzept bei Ausschreibung bis zum heutigen Tage signifikante Kürzun-
gen oder Erhöhungen hinsichtlich der finanziellen Mittel vorgenommen hat 
(bitte ggfs. unter Darlegung, wann und hinsichtlich welcher Maßnahmen Kos-
tenerhöhungen bzw. -senkungen vorgenommen wurden); 

Die finanziellen Mittel für die neue Dachmarkenkampagne wurden in der europa-
weiten Ausschreibung offengelegt und sind unverändert.

5.	�inwieweit sie für die Planung der Kampagne Kampagnen anderer Bundesländer 
aus den vergangenen drei Jahren zum Vergleich herangezogen hat (ggfs. unter 
Benennung dieser Kampagnen sowie der Kosten dieser);

Es wurden keine Kampagnen anderer Bundesländer zum Vergleich herangezogen.

6.	�welchen Sinn und Zweck sie mit der Kampagne verfolgt (bitte unter Darlegung 
der Evaluationsergebnisse aus der Vorgängerkampagne, Aufschlüsselung nach 
Zielgruppen sowie Maßnahmen für die Erreichung dieser Zielgruppen);

Die neue Kampagne möchte das Land Baden-Württemberg als hervorragenden 
Standort zum Leben und zum Arbeiten weltweit bekannt machen und als Sehn-
suchtsort etablieren, indem sie die Stärken Baden-Württembergs bewirbt und die 
einzigartige Dualität des Landes betont. Denn Baden-Württemberg ist Baden UND 
Württemberg, Wirtschaftskraft UND Lebensqualität, Innovation UND Nachhal-
tigkeit. Kurz: Baden-Württemberg ist das Land des Sowohl als auch.

Gleichzeitig soll mit THE LÄND ein Dach geschaffen werden, unter dem sich 
alle Werbetreibenden für den Standort Baden-Württemberg versammeln können, 
um so die Strahlkraft der einzelnen Werbemaßnahmen zu vergrößern.
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Zielgruppe der Kampagne sind Fachkräfte weltweit, die auf den Standort Ba-
den-Württemberg aufmerksam gemacht werden sollen. In der Einführungsphase 
der Kampagne gehören auch die Menschen in Baden-Württemberg sowie Unter-
nehmen und Werbetreibende im Land, die als Multiplikatoren gewonnen werden 
sollen, zur Zielgruppe. 

Die Kampagne wird erlebbar auf Messen und Events, auf der Website und auf 
ihren Social-Media-Kanälen.

Die Werbe- und Sympathiekampagne „Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“ 
war in den vergangenen Jahren eine reine Online-Kampagne im deutschsprachigen 
Raum. Eine Evaluation der Kampagnenarbeit wurde nicht durchgeführt, sodass 
auch keine entsprechenden Evaluationsergebnisse zum Vergleich herangezogen 
werden können.

7.	welchen Return on Invest sie durch die Kampagne erwartet;

Ein exakter Return-on-Invest lässt sich im Bereich Landesmarketing nicht ermit-
teln. Der Erfolg von Standortmarketingkampagnen bemisst sich in der Bekannt-
heit des Standorts und der Verknüpfung von wahrgenommener Werbung mit dem 
Absender sowie der sog. Empfehlungsbereitschaft für das Bundesland.

8.	�nach welchen Kriterien sie unter Beteiligung welcher Akteure die Kampagne 
auf den Weg gebracht hat (auch hinsichtlich der erfolgten Ausschreibungen, 
der Partnerwahl hinsichtlich der Umsetzung sowie bei der Ideengebung betei-
ligter Akteure und Institutionen);

Die Kampagne wurde in einem zweistufigen europaweiten Ausschreibungsver-
fahren ausgeschrieben. Das Verfahren wurde vergaberechtlich begleitet. Die fina-
len Angebote der vier in Stufe zwei beteiligten Agenturen wurden einer Jury mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus den Bereichen Wirtschaft, Werbung, Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit sowie internationales Standortmarketing vorgestellt. 
Diese Jury hat eine eindeutige Empfehlung ausgesprochen, der die Landesregie-
rung gefolgt ist.

Die Kriterien für die Vergabeentscheidung wurden im Rahmen des Vergabever-
fahren veröffentlicht. Neben bestimmten Mindestbedingungen, die von allen teil-
nehmenden Bietern zu erfüllen waren, und einem Honorarangebot wurden entlang 
der Kriterien Plausibilität, Originalität, Passung Deutschland und Passung inter-
national grundsätzliche Punkte wie ein Essay, der vorgeschlagene Slogan und das 
Corporate Design bewertet sowie eine Reihe von Aufgaben ausgegeben, die von 
allen Anbietern zu erfüllen waren.

Die Agentur Jung von Matt am Neckar hat ihr Angebot mit zwei Partner-Agen-
turen abgegeben: Milla & Partner für die Bereiche Messe, Event und Kommuni-
kation im Raum sowie Jung von Matt Impact für den Bereich Media (Strategie, 
Beratung, Planung, Buchung und Umsetzung).

9.	�wie viele Fachkräfte ihr bekannt sind, die aufgrund der Vorgängerkampagne 
„Wir können alles. Außer Hochdeutsch“ für den baden-württembergischen Ar-
beitsmarkt gewonnen werden konnten (bitte aufgeschlüsselt nach Branche und 
Herkunft);

Eine exakte Zahl an Fachkräften aufgeschlüsselt nach Branchen, die aufgrund der 
Werbe- und Sympathiekampagne „Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“ nach 
Baden-Württemberg gekommen sind, liegt dem Staatsministerium nicht vor. Eine 
direkte Kausalität zwischen Werbewirkung und Einstellung einer Fachkraft lässt 
sich methodisch sauber nicht herstellen. Die Erfolgskriterien für die Standortwer-
bung des Landes wurden bei der Antwort zu Frage 7 dargelegt.



6

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1158

10.	�inwieweit ihr für die als „Guerilla-Marketing“ zu wertenden Aktionen im Zu-
sammenhang mit der Kampagne vor deren Vorstellung am 29. Oktober 2021 
begangene Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten bekannt sind (bitte unter 
Darstellung, inwieweit diese von staatlichen Stellen bereits als bußgeldbe-
wehrte Ordnungswidrigkeit geahndet wurden, inwieweit ihr bekannt ist, ob 
staatliche Stellen nach der Präsentation der Kampagne auf Bußgelder ver-
zichten, mit welchen Kosten sie diesbezüglich für welche Aktionen noch rech-
net und wie diese abgerechnet werden [bitte aufgeschlüsselt nach einzelnen 
Aktionen/Tatbeständen, bspw. rechtswidrige Plakatierung von Ortsschild in 
Gemeinde xy], damit einhergehenden Bußgeldern und für die Bearbeitung an-
gefallenen Mannstunden in den jeweils betroffenen Stellen);

11.	�wer die in der Stellungnahme auf Ziffer 10 aufgeführten Aktionen beauftragt 
hat, und wie sie die Aussage bewertet, dass das Land als oberste Rechtsauf-
sicht vorsätzlich Ordnungswidrigkeiten in den Kommunen begeht; 

Die Fragen 10 und 11 werden wegen des sachlichen Zusammenhangs gemeinsam 
beantwortet:

Ziel der Werbemaßnahmen im Vorfeld der Pressekonferenz am 29. Oktober 2021 
war es, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg auf THE 
LÄND aufmerksam zu machen und mit der Botschaft „Willkommen in THE 
LÄND“ Neugier zu wecken. Um einen Überraschungseffekt zu erzielen, sollte die 
Absenderschaft nicht bereits im Vorfeld bekannt werden.

Diese Werbemaßnahmen waren Teil des Starts der neuen Dachmarkenkampagne. 
Sie wurden, wie alle anderen Maßnahmen der Kampagne von der Werbeagentur 
vorgeschlagen, gemeinsam auf ihre Wirksamkeit und Durchführbarkeit geprüft, 
ggf. angepasst und dann von Dienstleistern, die die Werbeagentur beauftragt, um-
gesetzt.

Die über den Gemeingebrauch hinausgehende Benutzung einer Straße, z. B. durch 
das Anbringen von Werbetafeln bzw. Werbeplakaten, stellt nach den Regelungen 
des Bundesfernstraßengesetzes (§ 8 FStrG) und des Straßengesetzes (§ 16 StrG 
BW) eine erlaubnispflichtige Sondernutzung dar. In jedem Fall bedarf es einer 
Betrachtung des Einzelfalls und der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten. Ziel der 
erlaubnispflichtigen Sondernutzung ist, die Nutzung des Straßenraums mit dem 
Gebot der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs in Einklang zu bringen. 
Grundsätzlich sind Werbeanlagen im Zusammenhang mit Verkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen nicht zulässig (§ 33 Absatz 2 Satz 2 StVO).

Die Landesregierung ist an Recht und Gesetz gebunden und fordert die Beachtung 
der geltenden Rechtsnormen auch von den von ihr beauftragten Dienstleistern ein. 
Die Landesregierung bedauert es, wenn ggf. erforderliche Sondernutzungserlaub-
nisse nicht vorlagen. 

Es liegen keine Bußgeldbescheide vor.

12.	�nach welchen Vergabemodalitäten die im „Fänshop“ erwerbbaren Merchan-
dise-Produkte sowie „Fänartikel“ sowie die aktuell im Umlauf befindlichen 
Werbeartikel wie Plakate, Banner etc. vergeben bzw. bestellt wurden (bitte 
zusätzlich aufgeschlüsselt nach Artikel, Unternehmenssitz sowie Produktions-
standort des jeweiligen Artikels, bei Textilprodukten bitte zudem unter Anga-
be, inwieweit nachhaltige Produktionsweisen sichergestellt sind sowie unter 
Angabe der Herkunft der Stoffe);

13.	wie die kostenfrei im „Fänshop“ erhältlichen Produkte finanziert werden;

Die Fragen 12 und 13 werden wegen des sachlichen Zusammenhangs gemeinsam 
beantwortet:

Die im „Fänshop“ angebotenen Produkte wurden nicht direkt durch das Staats
ministerium bestellt, sondern durch die Werbeagentur.
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Auf der Grundlage des Agenturvertrags ist die Werbeagentur gehalten bei Beauf-
tragungen und Produktionen analog zu den vergaberechtlichen Regelungen des Lan
des zu handeln. Das bedeutet, dass beispielsweise bei Vergaben über 10.000 Euro 
mindestens drei Vergleichsangebote eingeholt wurden. 

Ferner ist bei der Beauftragung Dritter durch die Werbeagentur ebenfalls darauf 
zu achten, dass auch von diesen die einschlägigen Regelungen und Rahmenbedin-
gungen eingehalten werden.

Grundsätzlich hat das Staatsministerium bei allen Produkten darauf Wert gelegt, 
vor allem Produzenten aus Baden-Württemberg bei der Auswahlentscheidung 
zu berücksichtigen und auch nachhaltige Materialien zu verwenden. Diese Zie-
le konnten bei vielen Produkten erreicht werden und bilden auch künftig einen 
wichtigen Maßstab und eine Entscheidungsgrundlage.

Gerade bei Streuartikeln lassen sich diese Maßstäbe nicht immer voll umfänglich 
berücksichtigen. Streuartikel werden aus den Mitteln der Kampagne finanziert 
und kostenlos abgegeben. 

*) verfügbar ab 2022
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14.	�inwieweit sie eine teilweise Refinanzierung der Kampagne durch die im 
„Fänshop“ erwerbbaren Produkte anstrebt oder ggfs. inwieweit werden die 
nicht kostenfrei erwerbbaren Produkte vonseiten des Landes subventioniert 
werden;

Die Merchandise-Produkte sind Teil der Werbemaßnahmen. Eine Refinanzierung 
der Kampagne durch den Verkauf einzelner Produkte ist nicht vorgesehen. In 
der Regel werden die Produkte zum Einkaufspreis oder unter dem Einkaufspreis 
abgegeben, da das Land mit dem Verkauf keinerlei Gewinnerzielungsabsicht 
verfolgt. Bei der Kalkulation der Preise wurde die einmaligen Kreativleistungen 
nicht berücksichtigt, sondern ausschließlich die Material- und Herstellungskosten, 
soweit dies angemessen war. 

15.	�wie sie sich zu der von der Gewerkschaft ver.di, dem Bund der Steuerzahler 
sowie der Grünen Jugend am 29. Oktober 2021 geäußerten Kritik an der 
Kampagne positioniert.

Die von der Gewerkschaft ver.di, dem Bund der Steuerzahler sowie der Grünen 
Jugend geäußerte Kritik richtet sich in erster Linie gegen die Kosten der Dach-
markenkampagne. Zur Verteilung der Kosten auf die unterschiedlichen Maß-
nahmen der Kampagne wurde bei den Antworten zu den Fragen 1 bis 3 näher 
eingegangen. Aus Sicht der Landesregierung bewegen sich die bereitgestellten 
Haushaltsmittel in einem angemessenen Rahmen, um den Standort Baden-Würt-
temberg international zu positionieren.

Hassler
Staatssekretär


